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Sienehmendaher traditionell eineMittlerfunktion zwischenLändern und Gemeindenein, wobei heute
jedochderCharakterder Gebietskörperschaftdominiert (FALKENBURGER& REICHWEIN1985:56).
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Abb.17:Aufbauder bundesdeutschenTerritorialverwaltung

Die derzeit 16 Bundesländergliedernsich in 29 Regierungsbezirke,329 Kreiseund 14920Gemein¬
den,darunter 115 kreisfreie Städte (STATISTISCHESBUNDESAMT1995:48). Die Zahl der Gemeinden
(ohnekreisfreieStädte)hat sich im Zugeder deutscheWiedervereinigungvon 8.512 auf 14.805nahezu
verdoppelt.Dieser Umstandist darauf zurückzufiihren,daß in allen „alten“ Bundesländern- mit Aus¬
nahmeder Stadtstaaten- im Zeitraum zwischen1967und 1978Gebiets-und Verwaltungsreformenzu
einerdrastischenVerringerungder Kreiseund Gemeindenführten, währenddieseReformenin der ehe¬
maligenDDR ausbliebenund auchheutenochin den „neuen“Bundesländernauf sichwartenlassen.

4.4.2 ZuständigkeitenderGemeinden

Die deutschenGemeindenbesitzen,verfassungsrechtlichabgesichert,sehrweitreichendeKompeten¬
zen.Artikel 28(2) GG garantiert die kommunaleSelbstverwaltungder Gemeindenund Gemeindever¬
bände:

„DenGemeindenmuß dasRechtgewährleistetsein,alle Angelegenheitender örtlichen Gemeinschaft
im Rahmender Gesetzein eigenerVerantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbändehaben im
Rahmenihres gesetzlichenAufgabenbereichesnachMaßgabeder GesetzedasRecht der Selbstverwal¬
tung.“

Gleichzeitigverpflichtet Artikel 28(3) GG die Länder zur BerücksichtigungdieserGarantie in ihren
Verfassungen.Soheißt esbeispielsweisein Artikel 117(2)derVerfassungdesSaarlandes31:

31 VerfassungdesSaarlandesvom 15.12.1947


